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80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §17 Abs2 idF 2002/I/059;

Rechtssatz

Den in Rede stehenden Wald7ächen kommen als "mittel" zu bewertende Wohlfahrtsfunktion und hohe

Erholungsfunktion zu. Ein Fall des § 17 Abs. 2 ForstG liegt daher nicht vor.
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